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A. Allgemeine Bestimmungen

Gegenstand

Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen dienen dem Vollzug der siedlungs-
entwässerungsverordnung (SEVO).

Zuständigkeit

1 Zuständig fur den operativen Vollzug der sEVo und der vorliegenden Ausfuh-
rungsbestimmu ngen sind

a. die Abteilung Tiefbau und werke fur die Festlegung der notwendigen Baube-
willigungsunterlagen und für die Anordnung von Zustands- und Dichtheitsprü-
fungen an bestehenden Anlagen und fur die Festlegung der Anschlussstelle an
die öffentliche Kanalisation,

b. der Gemeindeingenieur fur die Einhaltung der Auflagen aus den Baubewilli-
gungen, fr;r Dichtheitsprüfungen, Baukontrollen und Umweltschutzkontrollen

c. der Gemeindegeometer fur die Einmessung von Hausansch[]ssen und von un-
terirdischen Abwasseranlagen,

2 Fur alle übrigen Belange ist der Gemeinderat zuständig.

Bewil I igu ngsvorbeha lt

ohne gewässerschutzrechtliche Bewilligung darf mit dem Bau oder der Anderung
von Abwasseranlagen nicht begonnen'werden

Durchleitungsrecht

Der Bestand von Kanalisationen und Liegenschaftsentwässerungen, die in Dritt-
grundstücken verlegt sind, ist mittels Dienstbarkeit im Grundbuch zu sichern (Durch-
leitungsrecht). Bei Kanalisationen und Liegenschaftsentwässerungen im Baulinien-
bereich genügt eine Anmerkung im Grundbuch. ln speziellen Fällen ist zur Siche-
rung des Leitungstrassees auf Privatgrund eine Baurechtsdienstbarkeit zu errichten.

Planung und Bau durch Fachpersonen

1 Abwasseranlagen fur die Siedlungs- und Grundstucksentwässerung werden durch
Fachpersonen geplant und ausgefuhrt.

2 Für die Planung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) und von Anlagen der
öffentlichen Siedlungsentwässerung sind Fachleute mit Fachrichtung Siedlungsent-
wässerung (2.8. Bau- oder Umweltingenieure) zu beauftragen. Die planung der pri-
vaten Liegenschaftsentwässerung hat durch Fachleute mit vertieften Kenntnissen in

Art. 1

Att.2

Art.3

Art.4

Art. 5
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Art.6

Art.7

Art.8

der Abwasserentsorgung (2.8. Bau- und Umweltingenieure) oder durch anerkannte

Fachpersonen (2.8. Sanitärplaner) oder eine Fachperson ftjr Grundstücksentwässe-

rung mit VSA-Ausweis zu erfolgen.

3 Die Bauausfuhrung von Abwasseranlagen hat durch Sanitärinstallateure oder

durch qualifizierte Bauhandwerker mit ausreichender Erfahrung im Bau von Entwäs-

serungsanlagen zu erfolgen.

Umweltschutz auf der Baustelle

1 Bei Baustellen mit Baugruben-, Baustellen- und Bohr-/Fräsabwasser verlangt die

Gemeinde von der Bauherrschaft einen Baustelleninstallationsplan und ein Baustel-

lenentwässerungskonzept. Die zuständige Stelle kann bei Baustellen von unterge-

ordneter Bedeutung Ausnahmen zulassen.

2 Bei Baubeginn haben die Bauherrschaft und die von ihr beigezogenen Planer

und Unternehmer geölgnete Massnahmen fÜr eine fachgerechte Entsorgung der

Bauabfälle und des Baustellenabwassers gemäss den SIA-Empfehlungen 430 und

431 (im Kanton Zürich verbindlich erklärt) zu treffen.

3 Die Behörde sorgt für die nötigen Umweltschutzkontrollen auf den Baustellen

(AWE L- Ku rzinfo.rmation fu r Kontrollorgane u nter www. baustellen.zh.ch).

Massgebende Normen, Dichtigkeitsprüfungen

1 Die Behörde sorgt bei öffentlichen und privaten Abwasseranlagen fur die Einhal-

tung der Vorschriften und Richtlinien zur Reinhaltung der Gewässer. Die massge-

benden Normen und Richtlinien der Fachverbände sind dabei zu beachten.

2 Neue Abwasseranlagen sind auf Dichtheit zu prufen. Falls notwendig, ordnet die

zuständige Stelle bei bestehenden Abwasseranlagen eine Zustands- und Dichtheits-

prüfung an.

Stand der Technik

1 Der Ausdruck ..Stand der Techniku bezieht sich sowohl auf die eingesetzte Tech-

nik als auch auf die Art und Weise, wie die Anlage ausgelegt, errichtet, unterhal-

ten, betrieben oder ruckgebaut wird.

2 Die massgebenden technischen Normen und Richtlinien sowie die Gesetzgebung

von Bund und Kanton sind zu beachten.

Abwasserbeseitigung

lVerschmutztes Abwasser (häusliches, gewerbliches, industrielles und vorbehan-

deltes Abwasser) ist einer Abwasserreinigungsanlage (ARA) zuzuleiten. Das Ab-

wasser muss so beschaffen sein, dass es weder die Anlagenteile der Kanalisation

Art.9
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B

a

Art. 10

Art.11

Art. 12

Art. 13

oder die ARA schädigt noch deren normalen Betrieb (einschliesslich Abwasserrei-
nigung) und Unterhalt erschwert oder stört.

2 Die Abfallentsorgung mit dem Abwasser (öle, Fette, speiseabfälle usw.) bezie-
hungsweise die Abgabe von zerkleinertem Kehricht in die Kanalisation ist verboten.

Betriebs- und Unterhaltspflicht

Für den Betrieb und Unterhalt ist der jeweilige Eigentumer der Abwasseranlage ge-
mäss dem Anlagenkataster zuständig.

Aufgaben und Dienstleistungen der Gemeinde

Öffentl iche Abwassera n lagen

Planung und Betrieb der Abwasseranlagen/GEP

1 Die Behorde ist zuständig für die Planung, Erstellung, sanierung, Erneuerung und
Erweiterung sowie den Betrieb und Unterhalt sämtlicher öffentlicher Abwasseran-
lagen.

2 Die Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen
erfolgt im Rahmen des vom Gemeinderat festgesetzten und von der Baudirektion
genehmigten Generellen Entwässerungsplans (GEP) oder Verbands-GEp. Die Be-
hörde erstellt ein darauf abgestimmtes lnvestitionsprogramm, das die Enrueiterungs-
und Erneuerungsmassnahmen ausweist.

Kontrol len/Ba ua bna hmen

Baukontrollen und Bauabnahmen haben in Anwesenheit der Bauherrschaft oder ei-
nes von ihr bevollmächtigten Vertr.eters zu erfolgen.

Übernahme von privaten Kanälen ins Eigentum der Gemeinde

Bestehende private Abwasseranlagen werden nur ins Eigentum der Gemeinde
übernommen, wenn ein öffentliches lnteresse besteht. Diese Anlagen müssen in
einem baulich einwandfreien Zustand und für den Unterhalt gut zugänglich sein.
Leitungen, welche die Gemeinde ubernimmt, müssen einen Durchmesser von
mindestens 200 mm aufi,veisen. Die Eigentumsübertragung privater Abwasseranla-
gen erfolgt unentgeltlich. Bei Neuanlagen können Auflagen für eine allfällige spä-
tere Ü berna h me bereits im Bau bewil I igu ngsverfah ren beka n ntgegeben werden.
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b.

Art.14

Art.15

Art.16

Art.17

Art.18

Art.19

Unterhaltsplanung

Die Unterhaltsplanung zeigt aul wo und in welchen Zeitabständen Kontrollen und

Unterhaltsmassnahmen an Abwasseranlagen vorzunehmen sind. Die örtlichen Ge-

gebenheiten (Gefalle, Abwassersystem, Erfahrung usw.) beeinflussen die erforderli-

chen Reinigungsintervalle. Der Überwachung von Sonderbauwerken (Regenbecken,

-überläufen, Pumpwerken usw.) ist entsprechend der jeweiligen Bctriebsanleitung

besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Unterhaltsplanung schliesst die perio-

dischen Kontrollen der privaten Abwasseranlagen mit ein'

Werterhaltu ng/Ersatz der Abwasseranlagen

Beim Ersatz offentlicher Abwasseranlagen kontrolliert die Gemeinde in diesen Ab-

schnitten gleichzeitig den baulichen Zustand der Grundstrickanschlussleitungen.

Festgdstellte Mängel sind durch den Grundeigentumer unter Ansetzung einer Frist

zu beheben.

Private Abwasseranlagen

Bewi llig u ngsverfahren/-u nterlagen

1 Die zuständige Behörde erteilt die kommunale gewässerschutzrechtliche Bewilli-

gung. ln der Bewilligung werden auch die erforderlichen Baukontrollen mit Beteili-

gung des Kontrollorgans festgelegt.

2 Falls erforderlich, leitet die Gemeinde das Gesuch an die zuständige kantonale

Stelle weiter (gemäss Anhang zur BW).

Kontrollpflicht

Die zuständige Stelle kontrolliert die Einhaltung der Normen, Richtlinien und Aufla-

gen gemäss der erteilten Baubewilligung. Dabei kann die AWEL-Checkliste dienen

(diese und weitere Hilfsmittel sind zu finden unter www.abwasser.zh.ch).

Anschluss an die öffentliche Kanalisation

Die zuständige Stelle bestimmt für den Anschluss an die öffentliche Kanalisation die

Art der technischen Ausführung und die Lage des Anschlussstückes.

Kataster der Betriebe

1 Die Gemeinde fuhrt einen Kataster uber die Betriebe. Die Betriebsinhaber und/o-

der Grundeigentümer sind verpflichtet, der Gemeinde die dafur notwendigen An-

gaben zu machen und die erforderlichen Unterlagen zu liefern.

2 Der Kataster ist öffentlich.
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C Aufgaben der Liegenschaftenbesitzer und -eigentümer

Grundsatz, Planung

1 Der Anscl'rluss an die öffentliche Kanalisation hat grundsätzlich im freien Gefalle
zu erfolgen. lst dies technisch nicht möglich, ist zulasten des Grundeigentümers
ein Fördersystem zu erstellen.

2 Jedes Grundstück ist in der Regel für sich und wenn möglich ohne Benutzung
von fremdem Grund zu entwässern. Sind mehrere Grundstücke mit einer gemein-
samen Anschlussleitung zu erschliessen, sind vor Baubeginn die erforderlichen
Rechte, Pflichten und die späteren Eigentumsverhältnisse zu regeln.

3 Verschmutztes Abwasser ist der Kanalisation unterirdisch zuzuleiten. Regenab-
wasser ist gemäss Ziffer 5 der SEVO zu versickern bzw. abzuleiten.

a Die Liegenschaftsentwässerung ist im Trennsystem bis zur Grundstricks grenze zu
erstellen. Es sind separate Kontrollschächte einzurichten.

s Mittels baulicher Massnahmen ist zu verhindern, dass nicht verschmutztes Ab-
wasser vom eigenen Grundstück oberflächlich auf ein anderes Grundstuck abflies-
sen kann.

6 Unterirdische Überläufe von Versickerungsanlagen dtjrfen nicht an die Kanalisation
mit einer Ableitung zu einer Abwasserreinigungsanlage angeschlossen werden.

Anmeldung für Kontrollen

1 Die Bauherrschaft hat der zuständigen stelle fruhzeitig den Baubeginn, die we-
sentlichen Zwischenstände und die Bauvollendung mitzuteilen.

2 Fur die gemäss der Baubewilligung erforderlichen Baukontrollen und Dichtheits-
prufungen ist das Kontrollorgan der Gemeinde rechtzeitig aufzubieten. Die An-
schlussleitung darf erst verlegt werden, wenn das Anschlussstück fertig versetzt und
durch das Kontrollorgan kontrolliert und eingemessen worden ist. Unterirdische An-
lagen dürfen erst eingedeckt werden, nachdem die Kontrolle und Einmessung statt-
gefunden hat.

Schlusskontrolle, I nbetriebnahme, Dokumente ,;
I Die Abwasseranlagen sind der Gemeinde zur Schlusskontrolle anzumelden. Vor
der Schlusskontrolle sind der Gemeinde das Spplp.rotokoll, die Kanalfernsehauf-
nahmen der LiegenschaftsentwässÜiü.i g ,nOräL'protokolie der Dichtheitsprufung
einzureichen. Über die Schlusskontrolle ist ein Protokoll zu erstellen.

2 Der Gemeinde sind vor Abnahme der Abwasseranlagen Pläne des ausgefiihrten
Bauwerkes (Revisionspläne) im Doppel einzureichen.

Art. 20

AtI.21

Art.22
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Art.23

Att.24 lnkrafttreten

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Juli 2020 in Kraft.

Diese Ausführungsbestimmungen wurden vom Gemeinderat am14. April 2020 genehmigt.

GEM EINDERAT TURBENT

g Brunner Jürg Schenkel

meindepräsident Gemeind ber

Vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

rttiLVerlugurrg I'l
035 2

genehmigt am
1 L ltlov,ZAln

Eigentumsverhältnisse bei mehreren Eigentümern

Bei Abwasseranlagen, die von mehreren Grundeigentumern benutzt werden, sind

die Eigentumsverhältnisse, die Betriebsverantwoltlichkeit und die Unterhaltspflich-

ten (inkl. Sanierung und Ersatz) privatrechtlich zu regeln und soweit mÖ9lich mittels

Dienstbarkeiten im Grundbuch zu sichern. Die Regelung ist der Gemeinde schriftlich

zur Kenntnis zu bringen.

Seite B von 10



a

Anhang 1: <<Normen und Richtlinien,>

Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung - Planung und Ausführung, Schweizer Norm SN 592
000 (Verband Schweizerischer Abwasserfachleute |VSAI / Schweizerischer Spenglermeister- und
lnstallateur-Verband ISSIV], Ausgabe 2002)

Regenwasserentsorgung - Richtlinie zur Versickerung, Retention und Ableitung von Niederschlags-
wasser in Siedlungsgebieten (VSA 2002, Update 2008)

Erhaltung von Kanalisationen: Betrieblicher Unterhaltvon Entwässerungsanlagen (VSA Z0O7,tJp-
date 20'14)

Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen (VSA 2OO2)

Abwasser im ländlichen Raum - Leitfaden fur Planung, Evaluation, Betrieb und Unter-halt von Ab-
wassersystemen bei Einzelliegenschaften und Kleinsiedlungen (vsA 2005)

Kleinkläranlagen - Richtlinie für den Einsatz, die Auswahl und die Bemessung von Kleinkläranlagen
(vsA lees)

Kanalisationen - SIA-Norm 190 (Schweizerischer lngenieur- und Architektenverein tSlAl 2017)

Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau-, Umbau- und Abbrucharbeiten - SIA-Empfehlung 430
(srA 1ee3)

Entwässerung von Baustellen - SIA-Empfehlung 431 (StA 1997)
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Anhang 2: Abkurzungsverzeichnis

ARA

BAFU

BVV

EG GSchG

EN

GEP

GKP

GSchG

GSchV

PBG

SIA

SN

KGSchV

VRG

VSA

WWG

Abwasserreinigungsanlage

Bundesamt fur Umwelt

Bauverfahrensverordnung vom 3. Dezember 1997 (LS 700.6)

Einfuhrungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezembe r 1974(LS 711.1)

Europäische Norm (Auskünfte erhältlich beim SNV)

Genereller EntwässerungsPlan

Generel les Kanalisationsprojekt

Bundesgesetz uber den Schutz der Gewässer vom 24. )anuar1991 (SR 814'20)

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201)

Gesetz vom 7. September 1975 uber die Raumplanung und das öffentliche Bau-recht

(LS 700.1)

Schweizerischer lngenieur- und Architekten-Verein

Schweizer Norm

verordnung vom2l.Januar 1975 uber den Gewässerschutz (LS 711.11)

Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959 (LS 175.2)

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute

Wasserwirlschaftsgesetz vom 2. Juni 1991 (LS 724.11)
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